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S C H Ä T Z U N G S G U T A C H T E N 
 
Bewertung der WE-Einheiten B-LNR. 69, 70, 71  
mit jeweiligen Anteilen 183/1843, 65/1843 und 39/1843  
an EZ 518 der KG 01514 Währing  
Wohnungseigentum an Geschäftslokal 1, Kellerabteil 1,  
Wohnungseigentum an Werkstatt / Lager, 2 Gang-WC, Kellerabteil 2 
Wohnungseigentum an Werkstatt, Kellerabteil in 
 
1180 Wien, Währinger Gürtel 5  
 

 
 
Betreibende Partei: LMA Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 
vertreten durch:  RAe Graff Nestl & Partner GmbH & Co KG 
Verpflichtete Partei: GOI Immobilienprojekt GmbH 
wegen:   € 21.600,-- s. A.  

 
4-fach Ausfertigung / Einbringung über JustizOnline / digital 
    . Ausfertigung 
o/e  GA 1180 Währinger Gürtel 5 
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1. ALLGEMEINES 
 
1.1. Auftrag, Zweck der Wertermittlung  
 
Schätzung des Verkehrswertes der bezeichneten Wohnungseigentumsan-
teile zum Zwecke der mit Beschluss bewilligten Zwangsversteigerung.  
 
 
1.2. Auftraggeber 
 
BG Döbling, GZ 26 E 20/23t 
Beschluss vom 19.06.2023,  
Mitteilung der Fortführung vom 04.10.2023 nach Kostenwarnung vom 
19.07.2023.  
 
 
1.3. Grundbuch / Anteil / Eigentümer 
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1.4. Grundlagen und Unterlagen 
 
 Grundbuchsabschriften vom 23.06.2023 (eingeschränkt und Gesamt-

auszug) 
 örtliche Befundaufnahme am 19.07.2023 durch:  
o SV Ing. J. Orlainsky, MSc 
unter Anwesenheit von: 
o Mag. Noelle Zanger für die Betreibendenvertretung  
o  
(Die Einheiten wurden zugänglich gemacht und eine Dokumentation des 
Zustandes zum Anmietungszeitpunkt vorgelegt und Auskünfte erteilt)  

 digitale Katastralmappe 
 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt Wien  
 Einsichtnahme in den Bauakt der MA 37 (Baupolizei), auszugsweise Ko-

pien von bezughabenden Plänen und Bescheiden 
 mündliche Auskunft des Bauamtes hinsichtlich offener Bauaufträge (ne-

gativ für die die bewertungsgegenständlichen Einheiten) 
 HORA-Pass  
 Verdachtsflächenkataster  
 Höhenschichtplan  
 Lärminfokarte  
 Anfrage der SV bei der Gebäudeverwaltung J. u. E. Wild Immoblientreu-

händer GmbH: 
o Dauervorschreibung Nr. 2023/1 
o Einheitswertbescheid zum 01.01.2022 
o Protokoll der Hausversammlung vom 25.05.2022 
o Energieausweis vom 18.05.2021 Stiege 1 und Stiege 2  
o Vorausschau vom 01.01.2023  
o Informationen zum Rücklagenstand und offenem Darlehensstand 
o Angaben zu Mieteinnahmen aus Sendemast der A1 Telekom 
o Informationen zum Rückstand der Vorschreibungen für top 1  
o Übermittlung des  

 Übermittlung des Mieters: 
o Mietvertrag (ohne Unterschrift des Vermieters) 
o Vorschreibung vom 01.04.2023 
o Übermittlung von Fotos der Bestandseinheiten mit Dokumentation 

des Zustandes bei der Übernahme 
 Wohnungseigentumsvertrag 
 2. Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 07.10.2010  
 Nutzwertgutachten und § 6 Abs. 1 Zif. 2 WEG 2002 vom 11.02.2013 
 Nutzwertermittlung vom 27.08.2014 
 örtliches Preisniveau für: 
o Bodenwertanteile  
o aktuelle Baukosten  

 allgemeine Anschauungen über Wertminderungen  
 Marktanalyse von ähnlichen Bestandseinheiten  

 



Seite 5 von 36 
 

GA 1180 Währinger Gürtel 5   GZ 26 E 20/23t 

 Aufzeichnungen des SV-Büros  
 einschlägige Fachliteratur  
 
 
1.5. Bewertungszeitpunkt 
 
Tag der Befundaufnahme: 19.07.2023  
 
 
1.6. Bewertungsvoraussetzung 
 
Zum Grundbuch: 
Das A2-Blatt enthält keine Eintragungen.  
C-LNR. 16a: Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwändungen gemäß § 
32 WEG 2002 ist bei der Bewertung berücksichtigt.  
Pfandrechte sind bei der Bewertung nicht berücksichtigt.  
 
Die aktuelle Bausperre ist aufgrund der bestehenden Bebauung nicht be-
wertungsrelevant. 
 
Keine offenen baubehördlichen Auflagen. 
 
Gültigkeit des übermittelten Mietvertrages zwischen der Animo Mietinvest 
GmbH (vormaliger Vermieter) und der                      (Mieter).  
Die Kaution ist nicht berücksichtigt.  
Weitere gemeinsame Nutzung der 3 in Natur durch interne Türen verbun-
dene Wohnungseigentumsobjekte. 
 
Keine sonstigen bekannten dinglichen Lasten.  
 
Kontaminierungsfreiheit von Grund und Boden sowie Gebäude.  
 
Die Funktion der Installationen wurde durch die SV nicht überprüft, da 
eine technische Prüfung im Rahmen der Verkehrswertermittlung nicht vor-
gesehen ist. 
 
Mobiliar (bewegliche Einrichtungen) sind bei der Bewertung nicht berück-
sichtigt.  
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2. BESCHREIBUNG  
 
2.1. Gutsbestand, Grundstück 
 
EZ 518 der KG 01514 Währing besteht aus  
GST-NR. 412/2 mit einer Gesamtfläche von    823 m² 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/ 

 
Liegenschaftsanschrift: 
Lt. Grundstücksdatenbank ist gespeichert: 
Währinger Gürtel 5 (1180 Wien) 
 
Formation: 
Annähernd rechteckig, tiefenorientiert. 
Straßenfront ca. 19,0 m, 
Grundstückstiefe ca. 43,5 m.  
 
Terrainverlauf: 
Gegen Süden leicht fallend.  
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Höhenschichtplan: 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/public/start.aspx 
 
Aufschließung: 
Aus der städtischen Ver- und Entsorgung sind in die Liegenschaft geführt: 
Strom, Wasser, Gas, Kanal. 
Einfahrt in den überdachten Hof. 
 
Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen: 
Im digitalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist die gültige Verord-
nung dargestellt (Plan Nr. 7406, Kundmachung 16.10.2003): 
Bausperre nach § 8 Abs. 2, Plan Nr. 8337, Gültigkeitsbeginn 18.03.2021: 
„Der Gemeinderat kann über Stadtgebiete, für die der Bebauungsplan ab-
geändert werden soll, eine zeitlich begrenzte Bausperre mit der Wirkung 
verhängen, dass keine Bekanntgabe der Bebauungsbestimmungen statt-
findet. Grundabteilungen, Neu-, Zu- oder Umbauten oder Abbrüche von 
Bauwerken sind nur unter folgenden besonderen Voraussetzungen zu be-
willigen: 
1. Der bestehende Bebauungsplan muss eingehalten werden. 
2. Das Vorhaben darf nicht dazu führen, dass die bei der Verhängung der 
zeitlich begrenzten Bausperre angestrebten Ziele der Stadtplanung für die 
Festsetzung der Flächenwidmungspläne und Bebauungspläne (§ 1) nicht 
mehr erreicht werden können. Vor der Entscheidung ist eine Stellung-
nahme des für die Stadtplanung zuständigen Gemeinderatsausschusses 
einzuholen.“ 
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Auf 13,5 m Trakttiefe besteht die Widmung „Gemischtes Baugebiet“, Bau-
klasse IV, geschlossene Bauweise.  
Die restlichen Flächen liegen in der Widmung „Gemischtes Baugebiet Ge-
schäftsviertel“, Bauklasse I, 5,0 m Höhenbeschränkung, geschlossene 
Bauweise. 
Besondere Bestimmungen: 
Auf den mit „BB1“ bezeichneten Grundflächen des „Wohngebietes“ oder 
„Gemischten Baugebietes“ darf das Ausmaß der bebauten Fläche maximal 
50 v.H. des mit „BB1“ bezeichneten Teiles des Bauplatzes betragen.  
Anzumerken ist, dass die Bebauung Konsens hat.  
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/ 

 
Charakteristik: 
Durchschnittliche Geschäftslage am Währinger Gürtel.  
Durchschnittliche Wohnlage im Straßentrakt mit Ausrichtung zum Währin-
ger Gürtel (Verkehrseinfluss). 
Die Stiege 2 ist im Innenhof gelegen und hat eine verkehrsruhigere Lage.  
Öffentliche Verkehrsanbindung in unmittelbarer Nähe. 
Nahversorgungsmöglichkeit in gehläufiger Entfernung. 
Grünzonen in deutlicher Entfernung. 
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Quelle: https://www.wien.gv.at/stadtplan/ 

 
 
2.2. Bebauung  
 
Ursprüngliche Baubewilligung aus 1888,  
nachträgliche Adaptierungen und Umbauten zwischen 1982 und 2012. 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Zif. 2 WEG 2002 Gutachten des Architekt DI Peter Bog-
ner vom 20.08.2014 bestehen auf der Liegenschaft: 
21 Wohnungen,  
1 Geschäftslokal,  
2 Werkstätten.  
Keine Abstellplätze für KFZ. 
Zubehörobjekte, wie Parteienkeller, Gang-WC, Gang-AR, Hof und Flach-
dach sind einigen WE-Einheiten zugeordnet. 
 
Anmerkung: Das Geschäftslokal und die 2 Werkstätten sind intern mitei-
nander verbunden. 
 
Gliederung des Straßentraktes (Stiege 1): 
Keller,  
Erdgeschoß (Geschäftslokal),  
4 Stockwerke / Dachgeschoß (Wohnungen). 
Zwischentrakt: 
Erdgeschoß (Werkstatt). 
Hoftrakt (Stiege 2): 
Kellergeschoß,  
Erdgeschoß (Werkstatt / Lager),  
4 Stockwerke (Wohnungen). 
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Beschrieben wird gemäß der erfolgten Befundaufnahme und Lage der Ge-
schäftslokale in allen Gebäudeteilen (Erdgeschoß). 
Straßentrakt: 
Zeittypische Erbauung für die Gründerzeit. 
 
Schnitt Straßentrakt: 
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Schnitt Hoftrakt: 
 

 
 
Konstruktion und Bauweise der Stiege 1: 
Nach Stand der Technik der Gründerzeit. 
Streifenfundierung, Vollziegelmauerwerk, Gewölbedecken über dem unte-
ren Gebäudebereich, Holzbalkendecken, Beschüttungen, Stukkaturungen 
über den Hauptgeschoßen, schadhafte Deckenteile 1961 ausgetauscht. 
Dachstuhl als Zimmermannsarbeit, durch Ausbau modernisiert, Giebelauf-
bauten, harte Deckung, Verblechungen.  
Fassaden Erdgeschoßportal glatt, Fensterportale und Eingangstüre,  
Ausgleichsstufen. 
Zufahrtstor Metall, Glasfüllungen. 
Fassaden glatt, Hauptgesimse. 
Aufbau Dachgeschoß. 
Fenster 2-flügelig mit Oberlichte, großteils erneuert.  
Im Hoftrakt Balkonanbauten, Liftanbau. 
Allgemeines Stiegenhaus: 
Plattenbelag, Wandflächen glatt. 
Torsprechanlage, Toröffner. 
Stiege Stein, gewendelt, Eisengeländer.  
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Bau- und Erhaltungszustand: 
Anlässlich der thermischen Sanierung und Umbauten in gut durchschnittli-
chem Zustand, tw. aufsteigende Wandfeuchtigkeit im bodennahen Be-
reich.  
Der Keller ist be- und entlüftet, jedoch tw. ausgebrochenes Mauerwerk.  
Leichte Abnützungen der Oberflächen im frequentierten Bereich.  
Die Begehung der Dächer konnte nicht erfolgen.  
Es wird vorausgesetzt, dass keine Großreparaturen anstehen (siehe Vo-
rausschau 2023). 
 
Außenanlagen: 
Befestigter Hofbereich (überdacht), Innenhof (Stiege 2) befestigt, keine 
Grünflächen auf der Liegenschaft.  
 
 
2.3. Die Eigentumseinheiten 
 
Die Bewertung erfolgt gemeinsam, da die WE-Einheiten räumlich verbun-
den sind und der Mietvertrag die Flächen aller 3 WE-Einheiten 
 umfasst. 
 
2.3.1.  Geschäftslokal 1 
 
Die bewertungsgegenständliche Einheit B- lfd. Nr. 69 umfasst: 
 

 
 

 
 
Lage im Straßentrakt (Stiege 1), 
Zugang aus der Straße und aus dem Stiegenhaus. 
Verbindungstüre zur WE-Einheit Werkstatt (Zwischentrakt). 
Belichtung hauptsächlich straßenseitig. 
Anmerkung: Das Kellerabteil konnte bei der Befundaufnahme nicht verifi-
ziert werden.  

Nutzfläche aus Nutzwertgutachten
Geschäftslokal 1 m²
EG Geschäftslokal (Stiege 1) 140,36
Zubehör

KAbt 1 (ohne Flächenangabe, 1 NW)

Anteil 183 / 1843

Nutzfläche lt. Ausführungsplan ca. m² Nutzfläche lt. NW-GA ca. m²
Geschäftslokal 71,76 Geschäftslokal 71,76
Lager 28,29 Lager 28,29
Lager 26,24 Lager 26,24
Gang 11,77 Gang 11,77
WC 1,15 WC 1,15
WC 1,15 WC 1,15

140,36 140,36
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Grundriss: 
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2.3.2.  Werkstatt / Lager 
 
Die bewertungsgegenständliche Einheit B- lfd. Nr. 70 umfasst: 
 

 
 

 
 
Lage im Erdgeschoß des Hoftraktes (Stiege 2), 
Zugang über Stiegenhaus, 
Verbindungstüre zur WE-Einheit Werkstatt (Zwischentrakt). 
Belichtung gegen überdachten Innenhof (3 Fensterfronten). 
 
Anmerkung: In Natur wurde die Werkstatt größer ausgeführt als im Aus-
führungsplan und Auswechslungsplan dargestellt (grüne Umrandung etwa 
der Natur entsprechend). Die Fläche des Nutzwertgutachtens entspricht 
etwa der Fläche in Natur. 
Das Kellerabteil konnte bei der Befundaufnahme nicht verifiziert werden. 
 
  

Nutzfläche aus Nutzwertgutachten
Werkstatt/Lager m²
EG Werkstatt/Lager (Stiege 2) 155,14
Zubehör

Gang-WC 1,08
Gang-WC 1,08
KAbt 2 (ohne Flächenangabe, 1 NW)

Anteil 65 / 1843

Nutzfläche lt. Ausführungsplan ca. m² Nutzfläche lt. NW-GA ca. m²
Lager 8,40 Lager 8,40
Lager 22,43 Lager 22,43
Werkstatt 34,22 Werkstatt 52,57
Lager 63,69 Lager 63,69
Lager 8,05 Lager 8,05

136,79 155,14
Gang-WC 1,08 Gang-WC 1,08
Gang-WC 1,08 Gang-WC 1,08
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Grundriss: 
 

 
 
 
  



Seite 16 von 36 
 

GA 1180 Währinger Gürtel 5   GZ 26 E 20/23t 

2.3.3.  Werkstatt 
 
Die bewertungsgegenständliche Einheit B- lfd. Nr. 71 umfasst: 
 

 
 

 
 
Lage im Zwischentrakt, 
Verbindungstüren zu WE-Einheiten Geschäftslokal 1 (Stiege 1) und Werk-
statt/Lager (Stiege 2). 
Belichtung gegen überdachten Innenhof (3 Fensterfronten). 
Anmerkung: Das Kellerabteil konnte bei der Befundaufnahme nicht verifi-
ziert werden. 
 
Grundriss: 
 

Nutzfläche aus Nutzwertgutachten
Werkstatt m²
EG Werkstatt (Zwischentrakt) 95,76
Zubehör

KAbt  (ohne Flächenangabe, 1 NW)

Anteil 39 / 1843

Nutzfläche lt. Ausführungsplan ca. m² Nutzfläche lt. NW-GA ca. m²
Lager 95,76 Werkstatt 95,76
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In Natur sind die 3 Einheiten miteinander verbunden und werden somit 
gemeinsam bewertet.  
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Zur Grundrissdarstellung und Beschreibung: 
 
Grundriss Erdgeschoß: 
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Unterschiedliche Raumhöhen der einzelnen Bauteile, bedingt durch Bauart 
und eingebaute abgehängte Decken (Heizung und Beleuchtung).  
 
Ausstattung: 
Installationen: 
Heizung und Lüftung über Klima-Einzelsplitgeräte, welche auf dem Vor-
dach (straßenseitig) montiert sind.  
Video-Überwachungsanlage, Alarmanlage. 
Elektrik ausgelegt für den gegenwärtigen Betrieb. 
Sanitäreinrichtung (Mieterinvestition). 
 
Innenbeschreibung: 
Eingangsbereich: 
Fliesenboden, Wand- und Deckenflächen in individueller Gestaltung.  
 
Büroräumlichkeiten: 
Teppichboden, Wandflächen glatt, Anstrich. Decke abgehängt, Einbaus-
pots bzw. Beleuchtung. 
Zwischentüren Stahlzargen, glatte Türblätter, tw. Sicherheitsbeschlag. 
 
Teeküche: 
Fliesenbelag, Wandflächen glatt, Anstrich, Decke abgehängt, Klimatisie-
rung und Beheizung. 
 
Besprechungszimmer: 
Teppichbelag, Glasbausteinfenster gegen Lichthof, Vollglas-Schiebetüre. 
 
Zwischenflur: 
Fliesenbelag. 
 
Serverraum: 
Adäquate Ausstattung. 
 
Sanitärbereiche: 
Fliesenbelag, Wandverfliesungen in Teilbereichen. 
Hänge-WC, verdeckter Spülkasten, Radiator (elektrisch), elektrische Ab-
lüftung.  
 
Werkstatt: 
Betonboden beschichtet, Decke abgehängt, frei geführte Leitungen,  
Beheizung und Kühlung über Klimaanlage. 
Brandschutztüre. 
Metalltor als Hebetor. 
 
Werkstatt / Lager: 
Gangflächen Fliesenbelag, Wandflächen glatt, Decke abgehängt, Spots. 
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Lagerbereiche: 
Fliesenbelag, Wandflächen glatt, Zwischentüren mit Stahlzargen, glatte 
Türblätter, Leichtmetallbeschläge.  
 
Besprechungsraum: 
Fliesenbelag bzw. tw. Teppich, Mineralfaserdecken abgehängt, Einbaus-
pots. 
 
2. Teeküche: 
Glasschiebetüre, adäquate Ausstattung. 
 
Hinterster Lagerraum: 
Fliesenbelag, Wand- und Deckenflächen glatt, Decke tw. abgehängt, Be-
leuchtung, Fluchtwegbeschilderung.  
Anmerkung: 
Hinterstes Lager nicht beheizt. 
 
Sanitärbereiche: 
Wie vor beschrieben.  
 
Hinterster Hof, welcher in die Allgemeinfläche gehört, wird durch die Firma 
als Freilager genützt.  
 
Kellerabteile: 
Betonboden, abgeschlagener Wandverputz, Metalllamellentrennwände als 
Kellerabteile, Metalllamellentüren.  
 
Bau- und Erhaltungszustand der WE-Einheiten: 
Augenscheinlich keine starken Abnützungen bzw. Schäden. 
Durch den Mieter instandgehalten und pfleglich behandelt.  
Die Installationen werden als funktionsfähig angegeben.  
 
 
2.4. Zubehörobjekte 
 
Die grundbücherlich zugeordneten Kellerabteile (tw. auch ohne Numme-
rierung) konnten in Natur nicht verifiziert werden. 
Bei der Befundaufnahme wurden Kellerabteile im Straßentrakt gezeigt, 
welche durch den Mieter „in Benützung“ sind. Ein benütztes Kellerabteil ist 
in Natur größer ausgeführt als im Plan dargestellt (Plan mit Einzeichnung 
siehe Folgeseite). 
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Planausschnitt mit Einzeichnung der benützten Kellerabteile: 
 

 
 
Anmerkung: Die Trennwand (bei Tankraum) wurde durch die SV nach Au-
genschein bei Befundaufnahme eingezeichnet. Keine Gewähr für exakte 
Lage der Trennwand. 
 
 
2.5. Zubehör 
 
Es konnte kein Zubehör, welches den WE-Einheiten zuzuordnen ist, bei 
der Befundaufnahme festgestellt werden.  
Küchenzeilen und sonstige Einbauten sind mieterseitig erfolgt und nicht im 
Verkehrswert enthalten.  
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2.6. Bestandsrechte 
 
Durch den Mieter wurde ein Mietvertrag vorgelegt, welcher zwischen der 
Animo Mietinvest GmbH als Wohnungseigentümer und der  

               als Mieter abgeschlossen wurde.  
Mietgegenstand top 1-2 der Liegenschaft, EZ 518 der KG 01514 Währing, 
1180 Wien, Währinger Gürtel 5.  
Mietgegenstand ist das Objekt Top 1-2 mit einem Ausmaß von 393,86 m². 
Vermietet wird nur der Innenraum des Bestandsgegenstandes. Die ge-
meinsamen Gänge, Stiegen, Hof sowie die Außenflächen des Hauses, usw. 
sind nicht mitvermietet. 
Der Mietgegenstand darf zu Büro- und Lagerzwecken eines Klimatechnik-, 
Installations-, Elektro- und Bauunternehmens verwendet werden.  
Mietbeginn: 01.09.2015, auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
Unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalen-
dermonats kann der Mieter schriftlich aufkündigen.  
Der Mietzins beträgt:  HMZ € 2.500,-- zuzüglich BK und USt. 
Der monatliche Mietzins gesamt beträgt € 3.655,66. 
Wertsicherung nach VPI 2010, Ausgangsbasis ist der Monat des Mietbe-
ginns, Schwankungsbreite 3 %. 
Kaution € 12.000,--. 
 
Gemäß Auskunft des Mieters ist der Anmietungszustand als Rohbau mit 
Fotos dokumentiert (siehe Anhang). 
 
 
2.7. Gebäudeverwaltung 
 
Die Gebäudeverwaltung J. u. E. Wild Immobilientreuhänder GmbH gibt die 
aktuelle monatliche Vorschreibung bekannt: 
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Der Rücklagenstand für die gesamte Liegenschaft beträgt zum Juni 2023 
rd. € 62.000,-- (minus).  
Aus der Rücklage wird ein noch von der Vorverwaltung aufgenommenes 
Darlehen zurückbezahlt, der offene Darlehensstand ist zum Juni 2023 
€ 15.172,58. 
Mieteinnahmen der Sendestation A1 Telekom von derzeit netto € 200,17 
pro Monat wird der Rücklage gutgeschrieben.  
 
Sonstige Angaben: 
Derzeit besteht bei den Vorschreibungsbeträgen für Top 1 ein Rückstand 
von rd. € 15.000,--.  
Anmerkung: Top 1 sind die 3 hier gegenständlichen WE-Objekte gemein-
sam. 
 
Das Protokoll der Eigentümerversammlung sowie die Vorausschau 2023 
sind der Beilage zu entnehmen. 
 
 
2.8. Grundbuch 
 
Zum Grundbuch: 
Das A2-Blatt enthält keine Eintragungen.  
C-LNR. 16a: Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwändungen gemäß  
§ 32 WEG 2002 ist bei der Bewertung berücksichtigt.  
Pfandrechte sind bei der Bewertung nicht berücksichtigt.  
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2.9. HORA-Pass 
 

 
 

 

 

 
Quelle: https://www.hora.gv.at 
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2.10. Lärminfokarte  
 

 

 

 

 
Quelle: https://maps.laerminfo.at 

 
 
2.11. Elektrobefund 
 
Ein Elektro-Befund für die bewertungsgegenständlichen Einheiten bzw. die 
allgemeinen Gebäudeinstallationen liegt nicht vor. 
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2.12. Energieausweis 
 
Stiege 1: 
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Stiege 2: 
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Anmerkung: Für den Zwischentrakt ist keine Energieausweis vorhanden. 
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2.13. Einheitswertbescheid  
 
Zum 01.01.2022 beträgt der Einheitswert: 
 

65/1843 Anteile   €   6.154,37 
183/1843 Anteile  € 17.326,91 
39/1843 Anteile   €   3.692,62 
 
 
2.14. Verdachtsflächenkataster  
 
Die Abfrage des Verdachtsflächenkatasters ergibt eine negative Auskunft: 
 

 
 
Erläuterungen 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 
i.d.g.F) hat die Landeshauptfrau/der Landeshauptmann der/dem BundesministerIn für Umwelt Ver-
dachtsflächen bekanntzugeben. 
 
Der Verdachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene von der 
Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der 
Verdacht einer erheblichen Umweltgefährdung aufgrund früherer Nutzungsformen ausreichend be-
gründet ist. Die Eintragung einer Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert kei-
nesfalls, dass von der Liegenschaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Ver-
dachtsfläche tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchun-
gen (z.B. Boden- und Grundwasseruntersuchungen) nachgewiesen werden. 
 
Werden mit der Meldung einer Fläche zu wenig Informationen übermittelt, wird die Altablagerung 
oder der Altstandort nicht in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Eine Eintragung kann 
erst erfolgen, wenn von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann zusätzliche, ausreichende In-
formationen übermittelt werden. Es gibt bereits eine große Anzahl von Meldungen, die noch nicht in 
den Verdachtsflächenkataster aufgenommen werden konnten. 
 
Die österreichweite Erfassung von Verdachtsflächen ist noch nicht abgeschlossen. Es sind daher 
noch nicht alle Verdachtsflächen im Verdachtsflächenkataster enthalten. 
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2.15. Sonstiges 
 
Die SV weist darauf hin, dass anlässlich der gerichtlichen Versteigerung 
normalerweise eine Besichtigung durch Interessenten möglich ist. Der Be-
sichtigungstermin kann aus dem Versteigerungsedikt entnommen bzw. bei 
Gericht angefragt werden. Es wird empfohlen, von dieser Besichtigungs-
möglichkeit Gebrauch zu machen, da nicht alle Wertigkeiten aus dem Licht 
der Interessenten verbal dargestellt werden können.  
 
 
2.16. Umsatzsteuer 
 
Es sind die geltenden umsatzsteuerlichen Bestimmungen zu beachten.  
Sollte die Immobilie mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer (derzeit 
20 %) verwertet werden, ist diese Steuer dem ermittelten Wert hinzuzu-
rechnen. 
Der angegebene Schätzwert versteht sich ohne Umsatzsteuer. 
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3. BEWERTUNG  
 
Grundsätzlich wird der Verkehrswert geschätzt. Dieser Wert ist im Liegen-
schaftsbewertungsgesetz definiert als: 
„der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redli-
chen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. Der Wert der besonde-
ren Vorliebe sowie andere ideelle Zumessungen bleiben außer Betracht.“ 
Grundlage bilden die in vorstehender Beschreibung (Befund) enthaltenen 
wertbeeinflussenden Merkmale, Feststellungen und Voraussetzungen.  
Die Schätzung folgt den allgemeinen Bestimmungen und Normen. Berück-
sichtigt ist die gegenwärtige Lage des Realitätenmarktes für ähnliche Ob-
jekte. 
 
Bewertungsmethodik:  
Sachwertverfahren (für die Bodenwertermittlung und die laufenden In-
standhaltungen für das Ertragswertverfahren und zur Plausibilität ermit-
telt) 
Ertragswertverfahren  
 
Im Sinne des begründeten Wohnungseigentums werden die Flächen der 
Bestandseinheit und die zugeordneten Flächen direkt bewertet.  
 
Sachwert: 
Der Sachwert wird zusammengesetzt aus dem  
• gebundenen Bodenwert und  
• dem Bauwert.  
 
Für den Anteil am Bodenwert gilt die ortsüblich beobachtete Höhe des 
„Bodenwertanteiles“, bezogen auf die Nutzfläche der Einheit. Diese wird 
auch aus dem Vergleich mit bekannten Verkäufen abgeleitet, wobei der 
örtliche Verkaufswert der Bestandsflächeneinheit um die darin enthaltenen 
Bau- und Baunebenkosten reduziert wird, woraus eben der „Bodenwertan-
teil“ entsteht (Qualität des Standortes). Flächen unter Terrain (z.B. Keller-
abteile) verbleiben aufgrund der Herstellungskosten zum möglichen Ver-
kaufswert ohne Bodenwert.  
Dieser Wert ist unabhängig von einem Bodenwert, welcher sich auf die 
Grundstücksfläche stützt.  
 
Für den Bauwert wird der vergleichbare Herstellaufwand (anteilig am gan-
zen Gebäude) auf heutiger Preisbasis geschätzt.  
Die zwischenzeitlich eingetretenen Wertveränderungen (insbesondere Al-
ter- und Erhaltungszustand) werden in Abzug gebracht, wobei eine Auf-
splittung nach Substanz, Installationen und Ausstattung erfolgt. 
Hinzurechnung allfälliger anteiliger allgemeiner Bauteile und Ausstattun-
gen zum Zeitwert (wie z.B. Hausbesorger-Wohnung, Gemeinschafts-
räume, Außenanlagen etc.). 
Ergebnis: Bauwert - Zeitwert der Bestandseinheit. 
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Summe aus Bodenwert und Bauwert als rechnerischer Sachwert. 
Marktanpassungsabschlag als Wagniskomponente für die Unstimmigkeit 
zwischen Natur, Planausführung und Grundbuch und aktuelle Marktsitua-
tion. 
 
Ertragswert: 
Es wird der Mietzins auf den Bewertungszeitpunkt lt. Mietvertrag indexiert, 
auf Nachhaltigkeit und Marktüblichkeit untersucht und der Bewertung zu-
grunde gelegt.  
Reduzierung des jährlichen Ertrages um die Bewirtschaftungskosten: 
 Wagnis (in % des Rohertrages) und 
 (laufende) erwartete sonstige Eigentümeraufwändungen  
 laufende jährliche Erhaltungsvorsorge (in % der Herstellungskosten) 
 abgezinster Bodenwert 
Der mögliche Reinertrag der baulichen Anlagen wird kapitalisiert. 
Für den Zinssatz gilt die Beobachtung des Anlegerverhaltens für vergleich-
bare Objekte (in Abstimmung mit den Empfehlungen des Hauptverbandes 
der Immobiliensachverständigen). Die aktuelle Marktsituation sowie die 
Wagniskomponente für die Unstimmigkeit zwischen Natur, Planausführung 
und Grundbuch ist im Liegenschaftszins berücksichtigt. 
Der Vervielfältiger, welcher zum Barwert aller erwarteten Jahresnettoer-
träge führt, entspricht einer nachschüssigen Rente. 
Hinzurechnung des errechneten Bodenwertes. 
Der Ertragswert ist somit die jeweils diskontierte Summe aller erwarteten 
jährlichen Reinerträge auf die restliche Nutzungsdauer samt Bodenwert.  
 
Schätzwert: 
Der gerundete Ertragswert als primäre Ermittlungsmethode. 
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3.1 Sachwert

3.1.1 Bodenwert:

Bezogen auf die Nutzfläche lt. Nutzwertgutachten
ca. 140,36 m² EG Geschäftslokal (Stiege 1)

á 1.500 € 210.540 €
ca. 155,14 m² EG Werkstatt/Lager (Stiege 2)

á 750 € 116.355 €
ca. 2,16 m² Gang-WCs

á 750 € 1.620 €
ca. 95,76 m² EG Werkstatt (Zwischentrakt)

á 750 € 71.820 €

gebundener Bodenwert 400.335 €

3.1.2 Bauwert:

Herstellkosten aus Nutzfläche
ca. 140,36 m² EG Geschäftslokal (Stiege 1)

á 1.800 € 252.648 €
ca. 155,14 m² EG Werkstatt/Lager (Stiege 2)

á 1.800 € 279.252 €
ca. 2,16 m² Gang-WCs

á 1.800 € 3.888 €
ca. 95,76 m² EG Werkstatt (Zwischentrakt)

á 1.500 € 143.640 €
679.428 €

-75,0% techn. Wertminderung

v 40% Substanzanteil -203.828 €

-50,0% techn. Wertminderung

v 17% Technik/Installationen -57.751 €

-50,0% techn., wirtschaftl. Wertminderung

v 43% Ausstattungsanteil -146.077 €

entspr. -60% Ø Wertminderung
v 100% Bauwerk gesamt -407.657 €

Gebäude-Zeitwert 271.771 €

zuzügl. Anteil an allgemeinen Gebäudeteilen
und gemeinamen Flächen (z.B. Lift,
Gemeinschaftsräume und Kellerabteile) Zeitwert

183 ./ 1843 Anteile lt. GB
v. 200.000 € 19.859 €

Bauwert -Zeitwert 291.630 €
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3.1.3 Sachwert:

Bodenwert 400.335 €
Bauwert 291.630 €
rechnerischer Sachwert 691.965 €

-10% Wagnisabschlag für Unstimmigkeit
zwischen Natur, Planausführung und
Grundbuch -69.197 €

Sachwert (marktangepasst) 622.769 €

3.2 Ertragswert

HMZ lt. Mietvertrag 2.500,00 € p.m.
111,0    VPI 2010, 09/2015

145,4    VPI 2010, 09/2023

indexiert auf Bewertungszeitpunkt 3.274,77 € p.m.

Rückrechnung zur Plausibilisierung

ca. #BEZUG! m² gesamte EG Fläche

a #BEZUG! /m² ()

12 x
jährlicher Rohertrag 39.297 € p.a.
abzgl. Bewirtschaftungskosten:

-5,0% für Wagnis und sonstige
Eigentümeraufwändungen -1.965 €
-0,75% der Herstellkosten für
die lfd. jährl. Instandhaltung -5.096 €
abzügl. Bodenwertverzinsung -20.017 €

möglicher jährlicher Reinertrag
der baulichen Anlagen 12.220 € p.a.
Kapitalisierung:

5,00% Liegenschaftszinssatz
50 Jahre restliche wirtschaftl. Gebäudeertragsdauer

Vervielfältiger 18,26 x
223.087 €

Hinzurechnung Bodenwert 400.335 €

Ertragswert 623.422 €

3.3 Schätzwert

der gerundete Ertragswert 623.000 €
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4. ZUSAMMENFASSUNG  
 
Der Verkehrswert (ohne Zubehör) der beauftragten Einheiten in 1180 
Wien, Währinger Gürtel 5, B-LNR. 69, 70 und 71 der EZ 518 der KG 
01514 Währing,  
183/1843 Anteile, Wohnungseigentum an Geschäftslokal 1, Kellerabteil 1,  
65/1843 Anteile, Wohnungseigentum an Werkstatt / Lager, 2 Gang-WC, 
Kellerabteil 2,  
39/1843 Anteile, Wohnungseigentum an Werkstatt, Kellerabteil, 
wird auf den zitierten Grundlagen, erhaltenen Angaben und getroffenen 
Voraussetzungen in vermietetem, aber geldlastenfreiem Zustand zum Juli 
2023 geschätzt (aufgrund der baulichen Verbindung der 3 Wohnungsei-
gentumsobjekte gemeinsam): 
   rd. € 623.000,-- 
_____________________________________________________ 
 
 
Die Sachverständige 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing Jelena Orlainsky, MSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
/ Flächenwidmungsplan 
/ Planausschnitte samt Genehmigungen  
/ Mietvertrag 
/ Protokoll der Eigentümerversammlung  
/ Vorausschau 2023 
/ Fotos der Befundaufnahme  
/ Fotos der Mieterin, Zustand zum Anmietungszeitpunkt  


